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8. a) § 656c Abs. 1 Satz 1 BGB gestattet d ie sukzessive D op-
21. III. 24 pelbeauftragung des M aklers in der Weise, dass zunächst mit
I ZR 185/22 einer Partei des H auptvertrags eine Provision in Höhe der

Hälfte der intendierten Gesamcprovision vereinbart w ird und 
anschließend mit der anderen Partei eine Provision in H öhe 
der restlichen Hälfte.
b) Im Anw endungsbereich des § 656c BGB ist der M ak ler 
gegenüber dem Kunden nach Treu und G lauben (§  242 BGB) 
verpflichtet, über alle Um stände Auskunft zu erte ilen , die 
für die Entstehung und das Fortbestehen des Provisionsan
spruchs von Bedeutung sind.
c) Dem M aklerkunden kann im Falle der von § 656c BGB 
regulierten D oppeltätigkeit des M aklers diesem gegenüber 
gem äß § 810 Fall 2 BGB ein Anspruch auf Vorlage des mit 
dem anderen M aklerkunden abgeschlossenen M aklervertrags 
zustehen.
d) Besteht zw ischen dem m it der Klage geltend gem achten
A nspruch und dem im Wege der Einrede erhobenen G egen
anspruch ein A bhängigkeitsverhältn is dergestalt, dass der 
Gegenanspruch der Ü berprüfung des m it der K lage verfo lg
ten Anspruchs d ient, führt die A usübung des Z urückbehal
tungsrechts gem äß § 273 BGB ausnahm sweise nicht zu einer 
V erurteilung des Beklagten zur Leistung gegen Em pfang der 
ihm gebührenden Leistung (Erfüllung Zug um Zug) gem äß 
§ 274 BGB, sondern zur A bw eisung der Zahlungsklage. So 
verhält es sich, w enn im Falle einer von § 656c BGB regulier
ten D oppehätigkeit des M aklers der vom M akler auf Z ahlung 
von M aklerprovision in Anspruch genommene M aklerkunde 
der K lage einen ihm  gem äß § 810 Fall 2 BGB zustehenden 
A nspruch auf Vorlage des m it der anderen Partei des Kaufver
trags abgeschlossenen M aklervertrags entgegenhält....................  144

9. D er in  § 1 Abs. 1 der G ebührenordnung für Ä rzte (G O Ä )
4. IV. 24 beschnebene Anw endungsbereich der GOÄ setzt n icht vo-
III ZR 38/23 raus, dass V ertragspanner des Patienten ein A rzt ist, son

dern dass die Vergütung für die beruflichen Leistungen eines 
A rztes geltend gem acht w ird . Die G O Ä  findet deshalb auch 
dann A nwendung, w enn der Behandlungsvertrag m it einer 
juristischen Person, zum Beispiel einem K rankenhausträger, 
abgeschlossen w ird  und am bulante Leistungen durch Ä rzte 
erbracht werden, die lediglich im Rahm en eines A nste llungs
oder Beam tenverhäluiisses in der Erfüllung ihrer eigenen 
D ienstaufgaben tätig w erden und selbst mit dem Patienten 
keine Vertragsbeziehung eingehen........................................................ 162



10.
II. IV. 24 
III ZR 134/22

a) Die infektionsschutzrechdiche G eneralklausel des § 28 
Abs. 1 Satz I IfSG und die Verordnungserm ächtigung in 
§ 32 Satz I IfSG waren bis zum  18. November 2020 eine 
verfassungsgem äße G rundlage für die durch Allgemeinver- 
fügungen und Rechtsverordnungen zur Bekäm pfung der 
C O V ID -19-Pandem ie angeordneten Beherbergungs- und 
Veranstaltungsverbote sowie G aststättenschließungen. Insbe
sondere genügten sie den aus A rt. 20 Abs. 1 bis 3 GG sowie 
aus A rt. 80 Abs. 1 Satz 2 GG folgenden A nforderungen an die 
Bestim m theit einer gesetzlichen Regelung.
b) Ab dem 19. N ovem ber 2020 w urde die G eneralklausel des 
§ 28 Abs. 1 IfSG in § 28a Abs. 1 IfSG durch die Benennung 
nicht abschließender R egelbeisp iele auf verfassungsgemäße 
Weise konkretisiert.
c) Beherbergungs- und Veranstaltungsverbote sow ie Gast
stättenschließungen konnten insbesondere zu Beginn der 
CO VID -19-Pandem ie im Wege von A llgem einverfügungen 
angeordnet werden.
d) Zur Verhältn ism äßigkeit infektionsschutzrechdicher Be
herbergungs- und Veranstalrungsverbote sow ie Gaststätten
schließungen (hier: H otelkonzern) in dem Zeitraum  von März 
2020 bis Jun i 2021 zur Verhinderung der w eiteren Ausbreitung
des SAR S-C oV -2-V irus (»erster und zw eiter L o ckdow n“) . ... 176
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